Verfahrensstand: § 3 (2) § 4 (2) BauGB

ENTWURF
Erganzungssatzung der Stadt Wittingen in der Ortschaft Kakerbeck
nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 und Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB)

Aufgrund des § 34 Abs. 4 Nr. 3 und Abs. 5 BauGB in der z.Zt. geltenden Fassung wird durch
den Rat der Stadt Wittingen in seiner Sitzung am folgende Satzung beschlossen:

§1 Geltungsbereich

Der Geltungsbereich der Erganzungssatzung befindet sich im Stidosten der Ortschaft Kaker-
beck und umfasst die Flachen, die innerhalb der im beigefligten Plan im Malf3stab 1 : 2.500
eingezeichneten Abgrenzungslinie liegen. Der beigeflgte Plan ist Bestandteil dieser Sat-
zung.

§ 2 Erganzungsflachen

Fir den im beigefligten Plan dargestellten Geltungsbereich wird nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr.
3 und Abs. 5 BauGB festgesetzt, dass dort einzelne Aul3enbereichsflachen in den im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteil einbezogen werden, die durch die bauliche Nutzung des an-
grenzenden Bereichs gepragt sind.

§ 3  Art der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO)
Dorfgebiete (MD - § 5 BauNVO). Die gemaR § 5 Abs. 3 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 6 BauNVO
ausnahmsweise zulassigen Nutzungen sind nicht Bestandteil der Satzung.

§4 MahB der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)
Das Malf} der baulichen Nutzung wird durch die Festlegung der Grundflachenzahl (GRZ) von
0,4 begrenzt.
Die nach § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO nach landesrechtlichen Vorschriften allgemein zulassi-
ge Uberschreitung der GRZ um bis zu 50 % ist nicht zulassig.

§ 5 MindestgrundstiicksgroRe
Die Grolie der Baugrundstiicke betragt mind. 800 m2.

§ 6 Naturschutzrechtliche Regelungen

(8§88 9 Abs. 1 Nr. 25 und Abs. 1 a BauGB)
Zum 6kologischen Ausgleich von Neubebauung auf den Erganzungsflachen werden folgen-
de MalRnahmen festgesetzt:
Zwischen den neuen Bauflachen und den Flachen fur die Landwirtschaft ist ein 6 m breiter
Pflanzstreifen mit Siedlungsgehdlzen aus Uberwiegend einheimischen Baumarten zu be-
pflanzen.
Die anzupflanzenden Gehdlze sind gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB zu unterhalten und im
Falle ihres Abganges durch neue gleichwertige zu ersetzen.
Die Malinahmen werden der Erganzungssatzung zugeordnet.

§ 7 In-Kraft-Treten
Die Satzung tritt mit Veroéffentlichung im Amtsblatt fir den Landkreis Gifhorn in Kraft.

Wittingen, den

Ritter Siegel
Der Birgermeister



Verfahrensstand: § 3 (2) § 4 (2) BauGB
Verfahrensvermerke:

Offentliche Auslegung

Der Entwurf der Satzung mit der zugehorigen Begriindung hat gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der
Zeit vom bis offentlich ausgelegen. Ort und Dauer der 6ffentlichen
Auslegung wurden am ortstblich bekannt gemacht.

Wittingen, den

Ritter
Der Birgermeister

In-Kraft-Treten

Die Satzung ist entsprechend § 10 Abs. 3 BauGB am im Amtsblatt fur den Land-
kreis Gifhorn Nr. bekannt gemacht worden. Die Satzung ist damit am in
Kraft getreten.

Wittingen, den

Ritter
Der Birgermeister

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten der Satzung ist die Verletzung von Vorschriften
beim Zustandekommen der Satzung nicht geltend gemacht worden.

Wittingen, den

Ritter
Der Birgermeister

Entschadigungsberechtigte kdnnen Entschadigung verlangen, wenn aufgrund des Inkrafttre-
tens dieser Satzung fur sie die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuches bezeichneten Ver-
mogensnachteile (Vertrauensschaden; Begrindung von Geh-, Fahr- und Leitungsrechten;
Bindungen fur Bepflanzungen; Anderung oder Aufhebung einer zulassigen Nutzung) einge-
treten sind. Der Entschadigungsberechtigte kann die Falligkeit des Anspruchs dadurch her-
beiflihren, dass er die Leistung der Entschadigung schriftlich bei dem Entschadigungspflich-
tigen beantragt. Der Entschadigungsanspruch erlischt nach § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie
Abs. 4 BauGB, wenn er nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in
dem die genannten Vermogensnachteile eingetreten sind, herbeigeflhrt wird.

Wittingen, den

Ritter
Der Biurgermeister



	Öffentliche Auslegung

